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Platzierungsvereinbarung 

Vorname/Name:  

Geburtstag:  

Platzierungsbeginn: 

Ziele der Platzierung:  
(siehe Indikation) 

Herr/Frau 

 Hält sich an die Hausordnung der pwg (Bestandteil dieser Vereinbarung). 
 Bekommt Taschengeld in der Höhe von Franken ____. 

 Bekommt Essensgeld für die nicht von den pwg angebotenen Mahlzeiten (Abend und 
 Wochenende). 

 Das Taschengeld wird ausbezahlt in Absprache mit der Bezugsperson, regelmässig 
 (monatlich, wöchentlich, oder auch täglich, per Überweisung oder bar). Während der 
 Probezeit ist die Auszahlung wöchentlich. 

 Während den ersten fünf Monaten gehen monatlich CHF 100.00 des Taschengeldes in 

die Rückstellungen = Kaution. 
 Teilnahme am iAP (internes Arbeitsprogramm / Tagesstruktur und Beschäftigung) zu 4 

Std./Tag sind verbindlicher Teil der Platzierung. 
 Suchtmittel wie Alkohol und Drogen sind innerhalb der Räume der pwg nicht erlaubt. 

 Medikamenteneinnahme nur mit ärztlicher Verschreibung. 

 Nimmt an den üblichen Sitzungen teil (Stao, Häusersitzungen, BPG). 

 Die Probezeit beträgt drei Monate. 

 Die Kündigungsfrist beträgt zwei Wochen. 

Unterschriften 

Datum/BewohnerIn: ______________________________________________ 

Datum/Bezugsperson pwg: _________________________________________ 
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